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2. Teilintegrierte Studiengänge und langfristige Studienaufenthalte 
�6WXGLHQJlQJH��GHUHQ�$=�PLW�Ä/³�EHJLQQHQ� 

 
Die DFH bewilligt einen Pauschalzuschuss von ������¼ pro geförderter Kooperation. 
 

3. Negativ evaluierte, ruhende bzw. beendete Studiengänge 
 
Die DFH bewilligt keine Infrastrukturmittel, unabhängig von der Art des Studienganges, 
außer ggf. einen zusätzlichen Zuschuss im Falle einer Ko-Finanzierung. 
 

B. WEITERE MITTEL IM FALLE EINER KO-FINANZIERUNG DURCH DIE 
PARTNERHOCHSCHULEN 
 

Die DFH bewilligt den Hochschulen für jede von der Hochschule eingeworbene volle 
Mobilitätsbeihilfe (Aufenthalt von zwei Semestern im Partnerland oder Drittland) ������¼ und 
für jede Teilmobilitätsbeihilfe (Aufenthalt von einem Semester im Partnerland oder Drittland) 
����¼ zusätzlich zu den Infrastrukturmittel. 
 
Diese zusätzlichen Mittel werden pro Hochschule maximal für die Hälfte der bei der DFH in 
einem Studiengang eingeschriebenen Studierenden in der Auslandsphase vergeben.  
 

C. SONDERZUSCHUSS KOMMUNIKATION  
 
Nach jeder erfolgreichen Evaluation bewilligt die DFH einen Sonderzuschuss zur 
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Eine komplette und detaillierte Version dieser Regelung ist auf der Internetseite der DFH 
verfügbar. 
 


